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steheudeu Bestimmungen in der Weise, daß das betrefstude^Greuzb.nreau,
als Verlags- und resp. Abgabsort angesehen wird. Als Nettopreis wird
hierbei der Einkaussprets augeseheu.

^aht^.

Festsetzung der Entsernungen.
Art. 51. Bei der gegeuseitigen Ueberlieserung der Fahrpostsend-
ungen wird das Porto nach den Entsernungen zwischen den postalischen
Grenzen und den Abgangs- resp. Bestimmungsorten berechnet.

Auswechslungspuukte.

Art. 52. Zwischeu je zwei benachbarten Postgebieten wird für die
Auslieserung der Sendungen eine dem Bedürsniß entsprechende Anzahl von
Answechslungspnnkten sestgesetzt.

Art. 53. Für dieTa.rirung der Fahrpostsendungen werden^ Grenz-
pnnkte verabredet, bis zu welchen und von welchen ab gegenseitig die Be-
rechnung und der Bezng als Porto ersolgt.

Art. 54. Werden die Transportlinien einer Postverwaltung dnrch
zwischenliegendes Gebiet einer andern Postverwaltung unterbrochen, so
sindet eine Zusammeurechuung der einzeln zu ermittelnden Distanzen eines
jeden Gebietes statt.

Porto für Transitsendungen.
Art. 55. Znr Berechnung des Portos für Transitsendungen ist bei
mehreren Transitlinien die Meilenzahl aus Dnrchschnittsentsernungen znrück-
znsühren.

Art. 56. Für jede Fahrpostsendung wird ein Gewichtporto berech-
net, ein Werthporto jedoch nur dann erhoben, wenn aus ^er Seudung ein
Werth deelarirt ist.

Fahrposttarif.
Art. 57. Als Minnnnm des Gewichtsporto wird für jede Ta.rh.-
ungsstrecke

bis 10 Meilen 3 Krenzer oder 1 Sgr.
über 10 bis 20 Meilen 6 Krenzer oder 2 Sgr.
und über 20 Meilen 9 Krenzer oder 3 Sgr. angenommen.
Für alle Sendungen, für welche ssch dnrch Anwendung des Tarifs
nach dem Gewichte ein höheres Porto ergibt, soll erhoben werden:
für jedes Pfand aus je 5 Meilen 1^ Kreuzer Eonv.-Müuze oder 2


Silberps. oder der entsprechende Betrag in der Landesmünze.
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